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Satzung
über die Abfallentsorgung in der Stadt Olsberg

vom  02.09.1999
in der Fassung vom 13.12.2001

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
17.12.1998 (GV. NRW. , S. 762) , der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.11.1998 (GV.
NRW. 1998, S. 666), des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. Septem-
ber 1994 (BGBl. I, S. 2705 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.08.1998 (BGBl. I, S. 2455)
sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Januar 1998
(BGBl. I, S. 164) hat der Rat der Stadt Olsberg in seiner Sitzung vom 02.09.1999*) folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1

Aufgaben und Ziele

(1) Die Stadt Olsberg betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Geset-
ze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als
"kommunale Abfallentsorgungseinrichtung" bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirt-
schaftliche Einheit.

(2) Die Stadt Olsberg erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr ge-
setzlich zugewiesen sind

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen.

2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Ent-
sorgung von Abfällen

3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach
den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.

4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zu-
gänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet.

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der
Abfälle wird vom Kreis nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenom-
men

                                                                
*) zuletzt geändert durch die 1. Nachtragssatzung vom 13.12.2001
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(4) Die Stadt Olsberg kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 - 2 Drit-
ter bedienen (§ 16 KrW-/AbfG).

(5) Die Stadt Olsberg wirkt darauf hin, daß bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in
öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden die Maßgaben des § 2
LAbfG NW beachtet und insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, die
sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen.

§ 2

Abfallentsorgungsleistungen der Stadt Olsberg

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt Olsberg umfaßt das Einsammeln und Beför-
dern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des Krei-
ses, wo sie sortiert, verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Wiederverwertbare
Abfälle werden getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwertung zugeführt
werden können.

(2) Im einzelnen erbringt die Stadt Olsberg gegenüber dem Benutzern der kommunalen Abfall-
entsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll.

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall
enthaltenen biologisch abbaubaren nativ- und derivativ -organischen Abfallanteile zu
verstehen, d.h. alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren organischen Abfallan-
teile wie z.B. Speisereste, Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und Bau-
mastschnitt, Rasenschnitt und sonstige Gartenabfälle.

3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, soweit es sich nicht um Einweg-
Verkaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton handelt.

4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen/Sperrmüll.

5. Einsammeln und Befördern von Alt-Kühlschränken.

6. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen mit Schadstoffmobilen.

7. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Ab-
fällen.

8. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben.

(3) Das Einsammeln und Befördern der Abfalle erfolgt durch eine grundstücksbezogene Ab-
fallentsorgung mit Abfallgefäßen (Restmülltonne, Bioabfalltonne und Altpapiertonne), durch
grundstücksbezogene Sammlungen im Holsystem (Entsorgung von Sperrmüll und Altkühl-
geräten) sowie durch eine getrennte Einsammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßi-
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gen grundstücksbezogenen Abfallentsorgung (Erfassung von schadstoffhaltigen Abfällen
über das Schadstoffmobil). Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 4, 10 – 16 dieser Sat-
zung geregelt."

(4) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen aus Glas,
Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des privatwirtschaft-
lichen Dualen System der Duales System Deutschland AG.

§ 3

Ausgeschlossene Abfälle

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt Olsberg sind gemäß § 15 Abs.3 KrW-
/AbfG mit Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen:

(2) Folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 24 KrW-/AbfG einer Rück-
nahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich
zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt Olsberg nicht durch Erfassung als ihr über-
tragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 15 Abs.3 Satz 1 KrW-/AbfG).

a) Abfälle aus Verpackungen im Sinne von § 3 der Verordnung über die Vermeidung und
Verwertung von Verpackungsabfällen (VerpackV)

b) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen,
insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, Menge
oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesam-
melt, befördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträgli-
chen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplänen des Landes durch einen
anderen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist ( § 15 Abs.3 Satz 2 KrW-
/AbfG). Diese Abfälle sind in der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste auf-
geführt; die Liste ist Bestandteil dieser Satzung.

(3) Die Stadt Olsberg kann den Ausschluß von der Entsorgung mit Zustimmung der zuständi-
gen Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluß nicht mehr vorlie-
gen (§ 15 Abs.3 Satz 3 KrW-/AbfG).

(4) Vom Einsammeln und Befördern sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten
Haushaltungen ausgeschlossen, soweit Dritten (§ 16 Abs. 2 KrW-/AbfG), Verbänden (§ 17
Abs. 3 KrW-/AbfG) oder Einrichtungen (§ 18 Abs. 2 KrW-/AbfG) Pflichten zur Entsorgung
von Abfällen übertragen worden sind.

§ 4

Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur
Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (schadstoff-
haltige Abfälle i.S.d § 3 Abs.8 Satz 1 KrW-/AbfG) werden von der Stadt Olsberg von mobi-
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len Sammelfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Ab-
fälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten
Abfällen entsorgt werden können.

(2) Schadstoffhaltige Abfälle dürfen nur zu den in der Stadt Olsberg bekanntgebebenen Termi-
nen an den Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die Standorte der Sammelfahrzeuge
werden von der Stadt Olsberg bekanntgegeben.

(3) Haushaltskältegeräte werden auf Anforderung gesondert abgefahren. Sie sind jeweils am
Abfuhrtag am Fahrbahnrand zur Abfuhr bereitzustellen (§ 12 Abs.1).

§ 5

Anschluß- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Olsberg liegenden Grundstücks ist im Rahmen
der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Stadt Olsberg den Anschluß seines
Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen (Anschluß-
recht).

(2) Der Anschlußberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt Olsberg ha-
ben im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken oder
sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu
überlassen (Benutzungsrecht).

§ 6

Anschluß- und Benutzungszwang

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Olsberg liegenden Grundstückes ist verpflich-
tet, sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn
das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschluß-
zwang). Der Anschlußzwang besteht auch für Grundstücke, die anderweitig z.B. gewerb-

lich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wer-
den . Der Eigentümer eines Grundstückes als Anschlußpflichtiger nach den Sätzen 1 und 2
und jeder andere Abfallbesitzer ( z.B. Mieter, Pächter ) auf einem an die kommunale Ab-
fallentsorgung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die
auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle
zur Verwertung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benut-
zungszwang).

(2) Eigentümer von Grundstücken oder Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die
nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerblich/industriell genutzt werden,
haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken
Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrW-/AbfG anfallen .
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(3) Zur Erfüllung der Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und des Lan-
desabfallgesetzes sind "Abfälle zur Verwertung" bereits an der Abfallstelle vom Abfallbesit-
zer oder –erzeuger von "Abfällen zur Beseitigung" getrennt zu halten.

§ 7

Ausnahmen vom Benutzungszwang

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht,

- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs.1 oder § 3 Abs.3 dieser Satzung von der kommunalen Ab-
fallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind;

- soweit Dritten oder privaten Entsorgungsverbänden Pflichten zur Verwertung oder Beseiti-
gung von Abfällen nach § 16 Abs.2, 17 Abs.3, 18 Abs.3 KrW-/AbfG übertragen worden sind
(§ 13 Abs.2 KrW-/AbfG);

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung
nach § 24 KrW-/AbfG unterliegen und die Stadt Olsberg an deren Rücknahme nicht mit-
wirkt (§ 13 Abs.3 Nr. 1 KrW-/AbfG);

- soweit Abfälle, die nicht besonders überwachungsbedürftig sind, durch gemeinnützige
Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden (§13
Abs.3 Nr.2 KrW-/AbfG);

- soweit Abfälle, die nicht besonders überwachungsbedürftig sind, durch gewerbliche
Sammlungen einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, so-
weit dies der Stadt Olsberg nachgewiesen worden ist und nicht überwiegende öffentliche
Interessen entgegenstehen (§ 13 Abs. 3 Nr. 3 KrW-/AbfG).

§ 8
Ausnahmen vom Anschluß- und Benutzungszwang
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung

(1) Kein Anschluß- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung
besteht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wer-
den, soweit der/die Anschluß- und/oder Benutzungspflichtige nachweist, daß er/sie in der
Lage ist, Abfälle zur Verwertung auf dem an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung
angeschlossenen Grundstück ordnungsgemäß und schadlos im Sinne des § 5 Abs. 3 KrW-
/AbfG zu verwerten (Eigenverwertung). Eine Ausnahme vom Anschluß- und Benutzungs-
zwang an das Bioabfallgefäß besteht insoweit dann, wenn der/die Anschluß- und/oder

Benutzungspflichtige nachvollziehbar und schlüssig darlegt, daß er/sie nicht nur willens,
sondern auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden
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kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i.S.d. § 5 Abs.3 KrW-/AbfG so zu
behandeln, daß eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch
Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht. Die Stadt Olsberg stellt
auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluß- und/oder Benutzungspflichtigen
fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluß- und Benutzungszwang gemäß § 13
Abs.1 Satz 1 2. Halbsatz KrW-/AbfG besteht.

(2) Eine Ausnahme  vom Anschluß- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die

nicht zu Wohnzwecken, sondern andereitig z.B. industriell/gewerblich genutzt oder gewerb-
lich genutzt werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, daß er/sie die bei
ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung)
und keine überwiegenden öffentlichen Interesse eine Überlassung der Abfälle zur Beseiti-
gung erfordern. Die Stadt Olsberg stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des An-
schluß- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluß- und Be-
nutzungszwang gemäß § 13 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrW-/AbfG besteht.

§ 9

Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen

Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt Olsberg
gemäß § 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke
des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über die
Abfallentsorgung im Hochsauerlandkreis in der derzeit gültigen Fassung  zu der vom Kreis
angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu beför-
dern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder Ablagern die-
ser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns,
Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage
zu befördern oder befördern zu lassen.

§ 10

Abfallbehälter und Abfallsäcke

(1) Die Stadt Olsberg bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und
Zweck der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle
voneinander getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr.

(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen:

a) schwarze Abfallbehälter für Restmüll in den Gefäßgrößen 80 l, 120 l, 240 l und 1,1 m³.
b) grüne Abfallbehälter für Bioabfälle in den Gefäßgrößen 120 l und 240 l.
c) blaue Abfallbehälter für Altpapier in den Gefäßgrößen 120 l, 240 l und 1,1 m³
d) gelber Wertstoffsack für Kunststoffe, Metalle und Verbundstoffe
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(3) Für vorübergehend mehr anfallenden Restabfall, der sich zum Einsammeln in Abfallsäcken
eignet, müssen von der Stadt zugelassene Abfallsäcke benutzt werden. Sie werden von
der Stadt Olsberg bzw. dem von ihr beauftragten Dritten eingesammelt, soweit sie am Ab-
fuhrtag der schwarzen Restmülltonne am Standplatz der Abfallbehälter bereitgestellt wer-
den.

Die Kosten der Deponierung und der Abfuhr der Abfallsäcke gem. Abs 3 sind mit dem
Kaufpreis für diese Abfallsäcke abgegolten.

§ 11

Anzahl und Größe der Abfallbehälter

(1) Jedes in der Stadt Olsberg bebaute und zu wohn- und geschäftszwecken genutzte Grund-
stück erhält:

a) einen schwarzen Abfallbehälter für Restmüll,
b) einen grünen Abfallbehälter für Bioabfälle,
c) einen blauen Abfallbehälter für Altpapier
d) gelbe Wertstoffsäcke für Kunststoffe, Metalle und Verbundstoffe

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, pro Grundstücksbewohner und Woche ein
Mindestrestmüllvolumen von 5 Litern vorzuhalten. Die Zuteilung des Gefäßvolumens bei
dem schwarzen Restabfallgefäß erfolgt auf der Grundlage des festgesetzten Mindestrest-
müllvolumens pro Grundstücksbewohner und Woche. Bei der Anzahl der Grundstücksbe-
wohner werden alle Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz berücksichtigt.

(3) Wird festgestellt, daß ein oder mehrere vorhandene Abfallbehälter für die Aufnahme einer
regelmäßig anfallenden Abfallart (z.B. Restmüll, Bioabfall) nicht ausreichen und ist ein zu-
sätzlicher Abfallbehälter oder ein Abfallbehälter mit größerem Fassungsvolumen nicht be-
antragt worden, so haben die Anschlußpflichtigen nach schriftlicher Aufforderung durch die
Stadt Olsberg den/die erforderlichen Abfallbehälter aufzustellen. Kommen sie dieser Auf-
forderung nicht nach, so haben sie die Aufstellung des/der erforderlichen Abfallbehälter(s)
durch die Stadt Olsberg zu dulden.

(4) Bei einem höheren Aufkommen von Einwegwindeln kann eine „Windeltonne“ bereitgestellt
werden. Auf Antrag und bei entsprechendem Nachweis werden  zusätzlich 120 l Abfallvo-
lumen für Restabfall bereitgestellt, hierfür werden gesonderte Gebühren festgesetzt. Für
Einwegwindeln von Kleinkindern wird die Nutzungsdauer der zusätzlichen Windeltonne auf
maximal 3 Jahre festgelegt. Die Abfuhr erfolgt zusammen mit der grauen Restabfalltonne.
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§ 12

Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter

(1) Der Grundstückseigentümer hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Abfuhr
ohne Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust zu sichern. Die Abfallgefäße, Abfallsäcke und
Wertstoffsäcke sind am jeweiligen Abfuhrtag  kurz vor den für das Abholen festgesetzten
Zeiten so auf öffentl. Verkehrsflächen oder unmittelbar an deren Grenze aufzustellen, daß
Verkehrsteilnehmer nicht geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen un-
vermeidbar behindert oder belästigt  werden. Nach der Entleerung sind die Behälter unver-
züglich von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entfernen.

(2) Wenn das Sammelfahrzeug aus technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen an
einzelnen Grundstücken nicht unmittelbar vorfahren kann, so kann die Stadt Olsberg den
Aufstellungsort der Abfallbehälter sowie des Sperrmülls und der Alt-Kühlgeräte bestimmen.

(3) Abfallbehälter, bei denen es wegen ihrer Größe nicht möglich ist, sie zur Verladestelle zu
transportieren, haben auf einem dauernd beizubehaltenden Standort, der durch Beauf-
tragte der Stadt bestimmt wird, zu verbleiben.

§ 13

Benutzung der Abfallbehälter

(1) Die Abfallbehälter werden von der Stadt Olsberg bzw. dem ihr beauftragten Unternehmen
gestellt und unterhalten. Die Behälter gehen nicht in das Eigentum des Anschlußnehmers
über.

(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt Olsberg gestellten Abfallbehälter oder die dafür zur
Verfügung gestellten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt
werden. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder
neben die Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt werden.

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, daß die Abfallbehälter allen Hausbewoh-
nern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können.

(4) Bei Benutzung der Erfassungssysteme muß beachtet werden:

Die Abfallbesitzer haben die Abfälle getrennt nach Glas, Altpapier, Metallen, Kunststoffen,
Verbundstoffen, organischen Abfällen sowie Restmüll zu halten und wie folgt zur Abfallent-
sorgung bereitzustellen:
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1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die, an bestimmten Standorten im
Stadtgebiet bereitgestellten Depotcontainer einzufüllen.

2. Altpapier ist in den blauen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Ab-
fallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem blauen Abfallbehälter zur Abholung be-
reitzustellen.

3. Metalle, Kunststoffe und Verbundverpackungen (insbesondere Verkaufsverpackungen)
sind in den gelben Wertstoffsack einzufüllen, der dem Abfallbesitzer zur Verfügung ge-
stellt wird und in diesem gelben Wertstoffsack zur Abholung bereitzustellen.

4. Organische Abfälle aus Haushalten und Gärten sind in den grünen Abfallbehälter ein-
zufüllen, der auf dem Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem
grünen Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen.

5. der verbleibende Restmüll ist in den schwarzen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem
Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem schwarzen Abfallbe-
hälter zur Abholung bereitzustellen.

(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit gefüllt werden, daß
sich der Deckel schließen läßt. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingestampft oder in
ihnen verbrannt werden. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in
Abfallbehälter zu füllen.

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das
Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht in
die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden.

(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbehäl-
ter oder durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen
entstehen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften.

(8) Die Stadt Olsberg gibt die Termine für die Einsammlung verwertbarer Stoffe und die Stand-
orte der Annahmestellen rechtzeitig bekannt.

(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für .Altglas nur werktags in
der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 benutzt werden.

(10) Jeder Grundstückseigentümer hat die Möglichkeit, daß zur Verfügung gestellte Abfallge-
fäßvolumen zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres entsprechend §11 zu ändern. Die Än-
derung ist bis zu 6 Wochen vor den genannten Stichtagen schriftlich zu beantragen. In be-
gründeten Ausnahmefällen (Neubau, unbewohntes Grundstück, Eigentümer- und Mieter-
wechsel) kann ein Austausch zum jeweils nächsten Monatsersten schriftlich beantragt wer-
den.
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§ 14

Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft

Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsorgungsgemeinschaft für unmittelbar
aneinandergrenzende Grundstücke zugelassen werden. Die Entsorgungsgemeinschaft kann
für ein Abfallgefäß oder mehrere Abfallgefäße zugelassen werden. Die als Entsorgungsge-
meinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer haften gegenüber der Stadt Olsberg im Hin-
blick auf die zu zahlenden Abfallentsorgungsgebühr als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421
ff. BGB.

§ 15

Häufigkeit und Zeit der Leerung

(1) Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Abfallbehälter werden wie folgt
entleert:

a) Der blaue Abfallbehälter für Altpapier wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert.

b) Der gelbe Wertstoffsack, insbesondere für Verkaufsverpackungen aus Metall, Kunst-
stoffen und Verbundstoffen wird im 4-Wochen-Rhythmus abgeholt.

c) Der grüne Abfallbehälter für Bioabfälle wird im 2-Wochen-Rhythmus entleert.

d) Der schwarze Abfallbehälter für Restmüll wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert.

(2) Die Entleerung erfolgt werktags ab 06.00 Uhr.

(3) Die Abfuhrtage sowie notwendig werdende Änderungen der regelmäßigen Abfuhrtage wer-
den von der Stadt Olsberg bekanntgegeben.

(4) Die Abfuhr unterbleibt, wenn nicht zugelassene Abfälle eingefüllt sind oder die Entleerung
durch Anfrieren des Behälterinhaltes oder nicht zulässigem Gewicht unzumutbar erschwert
wird.
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§ 16

Sperrige Abfälle/Sperrmüll

(1) Sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichtes nicht in die nach dieser
Satzung zugelassenen Abfallbehälter eingefüllt werden können (Sperrmüll), werden auf
Anforderung des Anschlußberechtigen im Gebiet der Stadt Olsberg von der Stadt Olsberg
außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung getrennt abgefahren.

(2) Sperrmüll ist jeweils am Abfuhrtag am Fahrbahnrand so zur Abfuhr bereitzustellen, daß
hierdurch keine Behinderungen entstehen.

(3) Die Sperrmüllabfuhrkosten werden als Einzelabrechnung pro Anforderungskarte für den
jeweiligen Nutzer berechnet.

(4) Die Sperrmüllmenge ist je Abholauftrag auf maximal 2,5 m³ begrenzt.

§ 17

Anmeldepflicht

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Olsberg den erstmaligen Anfall von Abfällen, die
voraussichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen sowie
jede wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer Menge oder der auf den
Grundstück wohnenden Personenzahl unverzüglich anzumelden.

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue Ei-
gentümer verpflichtet, die Stadt Olsberg unverzüglich zu benachrichtigen.

§ 18

Auskunftspflicht, Betretungsrecht

(1) Abfallerzeuger sind verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

(2) Den Beauftragten der Stadt Olsberg ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung
befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser
Satzung Anschluß- und Benutzungszwang besteht.

(3) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen.



- 12 -

(4) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt Olsberg ausgestellten Dienstaus-
weis auszuweisen.

§ 19

Unterbrechung der Abfallentsorgung

(1) Unterbleibt die der Stadt Olsberg obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Ein-
schränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen,
Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden die erfor-
derlichen Maßnahmen so bald wie möglich nachgeholt.

(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder auf
Schadensersatz.

§ 20

Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung/

Anfall der Abfälle

(1) Die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn dem an-
schluß- und benutzungspflichtigen Abfallerzeuger/Abfallbesitzer die nach dieser Satzung
festgelegten Abfallbehältnisse zur Verfügung gestellt werden und das an die kommunale
Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entlee-
rung der bereitgestellten Abfallbehältnisse angefahren wird.

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraussetzungen
des Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrW-/AbfG erstmals erfüllt sind.

(3) Die Stadt Olsberg ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu
lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt.

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu
durchsuchen oder wegzunehmen.

§ 21

Abfallentsorgungsgebühren

Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Olsberg und die
sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt Olsberg werden Abfallent-
sorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kommu-
nale Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Olsberg in der jeweils geltenden Fassung erho-
ben.
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§ 22

Andere Berechtigte und Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten
gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum
Besitz eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren
Verpflichtungen nicht dadurch befreit, daß neben ihnen andere Anschluß- und Benutzungs-
pflichtige vorhanden sind.

§ 23

Begriff des Grundstücks

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskata-
ster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusam-
menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.

§ 24

Abfallbehälter auf Straßen und in öffentlichen Anlagen

Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und in öffentlichen Anlagen (z.B. Friedhöfe)
oder an öffentlichen Gebäuden aufgestellten Abfallbehälter sind für Abfälle bestimmt, die bei
einzelnen Personen bei Benutzung der öffentlichen Anlagen, beim Verzehr von Lebens- und
Genußmitteln im Freien oder bei der Teilnahme am Verkehr (Fahrscheine u.a.) anfallen. Es ist
unzulässig, diese Abfallbehälter zum Ablagern anderer Abfälle zu benutzen.

§ 25

Ordnungswidrigkeiten

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ord-
nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt Olsberg zum Einsammeln
oder Befördern überläßt;

b) von der Stadt Olsberg bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke gemäß § 6 Abs.1 Satz
3, § 6 Abs.2, 11 Abs.2 dieser Satzung zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt;
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c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke  entgegen § 13 Abs.4
dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt;

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs.2 , Abs. 4 , Abs.5 und
Abs.6 dieser Satzung befüllt;

e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls ge-
mäß § 17 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet;

f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m § 20 Abs.4 dieser Satzung unbefugt
durchsucht oder wegnimmt;

g) Depotcontainer außerhalb der zugelassenen Zeiten befüllt.

h) die in öffentlichen Anlagen und Straßen aufgestellten Abfallbehälter entgegen § 24 die-
ser Satzung benutzt.

i) Abfälle verbotswidrig auf denen der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, sowie
an den Containerstandorten ablagert.

j) als Grundstückseigentümer bzw. als anderer Berechtigter und Verpflichteter nicht dafür
sorgt, daß die Abfallbehälter und Wertstoffsäcke allen Hausbewohnern und sonstigen
Grundstücksnutzern zugänglich sind (§ 13 Abs.3).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden, so-
weit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen.

§ 26

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung
über die Abfallentsorgung in der Stadt Olsberg vom 13.Juli 1988 außer Kraft.
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Anlage
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Olsberg

Vom Behandeln, Lagern und Ablagern  durch die Stadt Olsberg sind ausgeschlossen:

1. Geruchsintensive Nahrungs- und Genußmittelabfälle, wie z. B. Würzmittel- und Huminrück-
stände, die nicht aus Haushaltungen stammen.

2. Flüssige Abfälle aus pflanzlichen und tierischen Ölen, Fetten und Wachsen, wie z. B. ver-
dorbene Pflanzenöle und Fettabfälle, die nicht aus Haushaltungen stammen.

3. Emulsionen und Schlämme mit pflanzlichen und tierischen Fettprodukten, wie z. B. Fett-
abscheiderinhalte und Zentrifugenschlamm aus Molkereien.

4. Tierkadaver,
5. Schlachtabfälle außer Abfällen, die nicht weiter zu Fleisch-, Blut- und Knochenmehl verar-

beitet werden können, wie z. B. Geflügelfedern, -köpfe und -beine.
6. Tierische Fäkalien, wie z. B. Schweinegülle.
7. Abfälle aus Gerbereien, wie z. B. Äscherei- und Gerbereischlämme.
8. Abfälle aus der Zelluloseherstellung und -verarbeitung, wie z. B. Spuckstoffe bei Papierge-

winnung.
9. Metallurgische Schlacken und Krätzen mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z. B.

Bleikrätze, Zinkschlacke, Aluminium- und Magnesiumkrätze.
10. Mineralische Schlämme mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z. B. Gichtgas und

Natursteinschleifschlämme.
11. NE-Metallabfälle und -schlämme mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z.B.  Bleiab-

fälle  -staub und Cadmium, Kupfer- und Zinkabfälle.
12. Galvanikschlämme, soweit sie nicht entgiftet und neutralisiert sind oder soweit sie höhere

Anteile an NE-Metallhydroxiden wie Cadmium, Zink, Kupfer, Thallium, Zinn oder Chrom
enthalten.

13. Salze mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z. B. Härtesalze, Brüniersalze und Jaro-
sitschlämme.

14. Karbidschlämme, Säuren, Laugen und Konzentrate.
15. Abfälle von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, die nicht aus Haushaltun-

gen stammen.
16. Mineralöle, Mineralölschlämme, Fette, Wachse sowie Emulsionen und Gemische aus Mine-

ralölprodukten.
17. Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische sowie lösungsmittelhaltige Schlämme.
18. Kunststoffschlämme, Gummischlämme und -emulsionen.
19. Explosivstoffe,
20. Detergentien- und Waschmittelabfälle, die nicht aus Haushaltungen stammen.
21. Katalysatoren, soweit sie umweltschädigende Schadstoffkomponenten enthalten.
22. Fäkalien aus Haushaltungen.
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23. Folgende Abfälle aus Krankenhäusern, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen
des medizinischen Bereiches:
- Körperteile und Organabfälle aus dem Bereich der Pathologie, Chirurgie, Gynäkologie

und Geburtshilfe, Blutbank u. ä.,
- Versuchstiere, soweit deren Beseitigung nicht durch das Tierkörperbeseitigungsgesetz

geregelt ist,
- Streu und Exkremente aus Tierversuchsanstalten, durch die eine Übertragung von

Krankheitserregern zu besorgen ist.
24. Autowracks,
25. Altreifen,
26. Schlämme aller Art mit einem Wassergehalt von mehr als 75 %, brennende
27. oder glühende Gegenstände und heiße Asche.
28. Schnee,
29. Wasser und flüssige Abfälle jeder Art.


